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Roland Norer 
Professor für  

Öffentliches Recht und 
Recht des ländlichen 
Raums an der Univer-
sität Luzern, beschäf-
tigt sich seit Jahren 

mit dem Wolf.

INTERVIEW
Thomas Weber

BIORAMA: Im allgemeinen Sprachgebrauch 
wird mittlerweile fast jeder Wolf, der 
ein ungeschützt auf einer Alm stehendes 
Nutztier reißt, als »Problemwolf« be-
zeichnet. Gleichzeitig wurde eine Bärin, 
die im Trentino einen Jogger tötete, in 
reichweitenstarken Medien als »Problem-
bär« verharmlost. Ist rechtlich eindeutig 
definiert, was ein Problemwolf ist?

ROLAND NORER: Grundsätzlich geht man von ei-
nem natürlichen Verhalten aus, das der durch-
schnittliche Wolf zeigt. Wobei man sich da am 
Wolf, wie man ihn aus Osteuropa kennt, orien-

tiert: Der ist scheu, nachtaktiv, selten sichtbar, 
vergreift sich kaum einmal an Herden. Dieses 
wünschenswerte Verhalten ist vermutlich eine 
Folge der durchgehenden Bejagung dort. Aber 
junge neugierige Wölfe testen offenbar spie-
lerisch aus, was geht. Das ist normal. Weshalb 
es schwierig zu sagen ist, ob ein Wolf, der am 
helllichten Tag durch die Siedlung spaziert, na-
türliches Verhalten zeigt oder ob es sich mög-
licherweise um einen potenziellen »Problem-
wolf« handelt. Üblicherweise orientieren sich 
die Definitionen dafür an der Anzahl gerisse-
ner Nutztiere oder wenn ein Wolf gelernt hat, 

DAS RAUBTIER IM 
PARAGRAPHENDSCHUNGEL

Was ist ein »Problemwolf«? Wer zahlt wann für gerissene Schafe  
und warum ist das überall anders geregelt?
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Zäune zu überwinden und droht, das Wissen in 
seinem Rudel weiterzugeben. Bei Kühen, Pfer-
den oder Lamas reicht in der Regel ein Riss, bei 
Schafen braucht es das Überschreiten einer be-
stimmten Schadenszahl, die von Land zu Land 
unterschiedlich sein kann. Das ist auch keine 
biologische Definition, sondern wird politisch 
festgelegt. Der Wolf ist als Jäger jedenfalls Op-
portunist und Schafe zu reißen ist bequemer als 
Rotwild zu jagen.

Die Finanzierung von Schutzmaßnahmen 
für Schafe und Rinder ist überall anders 
geregelt. Die einen behaupten, die Allge-
meinheit würde ohnehin alles abgelten. 
Andere behaupten, es würde nur ein 
Bruchteil bezahlt. Was stimmt?

Es stimmt alles und nichts. Es gibt ja Gebiete, 
wo Herdenschutz sehr effektiv sein kann, etwa 
in Graubünden oder im Wallis. HirtInnen z. B. 
rechnen sich erst ab einer Herde von ca. 3000 
Schafen. In Österreich sind hingegen die Struk-
turen meist ganz andere. Was bezahlt wird, ist 
sehr unterschiedlich, teilweise zahlt die EU das 
Zaunmaterial. Aber die Arbeitsstunden, also das 
Aufstellen der Zäune oder das laufende Freimä-
hen der Elektrozäune, wird in der Regel nicht 
abgegolten. Gezahlt wird das auch meist nicht 
aus dem Umweltschutzbudget, sondern aus den 
Agrartöpfen. Die Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) hat 2017 den Aufwand für 
einen bayernweiten flächendeckenden wolfsab-
weisenden Herdenschutz bei rund 57.000 Kilo-
metern Zäunen zum damaligen (deutlich nied-
rigeren) Preisniveau von 327 Millionen Euro nur 
für die Zaunerrichtung berechnet. Dazu kom-

men 35 Millionen Euro für den jährlichen Un-
terhalt und weitere 10 Millionen Euro zum Aus-
mähen. Herdenschutzhunde lehnt man in Bay-
ern ab. Man stuft sich als touristisch dermaßen 
erschlossen ein, dass das als zu große Beein-
trächtigung empfunden wird. HirtInnen findet 
man am Arbeitsmarkt aber nicht wirklich. Es ist 
auch sehr unterschiedlich, wann Schäden kom-
pensiert werden. Bayern ist da sehr streng. Ent-
schädigt werden Risse nur nach DNA-Nachweis, 
aber der ist nur 24 Stunden möglich und bei 
manchen Proben schwierig. Das Land Tirol wie-
derum ist da deutlich kulanter und entschädigt 
auch abgestürzte Herden, wenn es wahrschein-
lich ist, dass die Tiere vor einem Wolf geflüchtet 
sind. Auch bei Entnahmen – also Abschüssen – 
geht man überall anders vor. Der Rechtsrahmen 
wird überall anders ausgelegt.

Sie schreiben in Ihrem Buch von einem 
rechtlichen Fleckerlteppich und von 
»Chaos«. Ist das Thema rechtlich auf 
Landesebene falsch angesiedelt?

Der Fleckerlteppich geht ja von oben aus, 
schon von der Berner Konvention. Hätten wir 
alles auf Bundesebene angesiedelt, würde sich 
kaum etwas ändern. Dann hätten wir eine Re-
gelung, über die gejammert wird. Jetzt haben 
wir halt mehrere Regelungen. Es gibt ja den 
Vorschlag von der Leyens, den Schutzstatus des 
Wolfs abzusenken. Das wird medial immer so 
dargestellt, als ginge es dem Wolf dadurch an 
den Kragen. Dabei würde das nur einheitliche 
Regelungen begünstigen. Es gibt beispielswei-
se ein deutsch-polnisches Grenzrudel, das ist 
in Deutschland stärker geschützt als wenn es 
sich gerade in Polen aufhält. Der Europäische 
Gerichtshof hat aber kürzlich entschieden, da-
ran festhalten zu wollen. Der EuGH hat dazu 
leider eine recht unglücklich formulierte Pres-
semitteilung veröffentlicht, die vielfach über-
nommen wurde. Dadurch ist der Eindruck ent-
standen, dass Entnahmen einzelner Wölfe nun 
nicht mehr möglich sind. Das ist aber nicht der 
Fall. Das Vorgehen der Bundesländer in Öster-
reich beispielsweise, das Abschüsse einzelner 
Tiere vorsieht, wurde durch die Entscheidung 
bereits zum wiederholten Mal bestätigt. Es wer-
den ja nicht wahllos Tiere erlegt, sondern immer 
konkrete Exemplare.  

Praxis-Leitfaden
»Wolfsmanagement 
im Alpenraum«
Roland Norer, Professor 
für Öffentliches Recht und 
Recht des ländlichen Raums 
an der Universität Luzern, 
widmet sich Rechtsfragen 
zwischen Artenschutz und 
Weidehaltung. Übersichtlich, 
gut lesbar. Nomos Verlag 
2024. 
 

Berner Konvention
Völkerrechtliches »Überein-
kommen über die Erhaltung 
der europäischen wildleben-
den Pflanzen und Tiere und 
ihrer natürlichen Lebensräu-
me« mit Fokus auf gefähr-
dete und bedrohte Arten, 
1979 in Bern verabschiedet.
Von der EU in ihren Natur-
schutzrichtlinien (z. B. Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie 
und Vogelschutzrichtlinie) 
präzisiert. 

Ende 2022 lehnte die Berner 
Konvention den Antrag der 
Schweiz auf Herabstufung 
des Schutzstatus des streng 
geschützten Wolfs ab. Die 
alpine Wolfspopulation er-
achtet man immer noch als 
potenziell gefährdet.

»Was bezahlt wird, ist sehr 
unterschiedlich, teilweise zahlt 
die EU das Zaunmaterial. Aber die 
Arbeitsstunden, das Aufstellen 
der Zäune oder das laufende 
Freimähen der Elektrozäune, wird 
in der Regel nicht abgegolten. «
—  Roland Norer
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Ein Blick hinter die Kulissen!

Genussvolle Gelassenheit – so lautet das Motto im 
Weinviertel. Die Region besticht vor allem als Korn- & Ge-
müsekammer sowie als größte Weinbauregion des Landes. 
Bodenschätze sowie kulinarische und vinophile Highlights 
lassen sich hier genießen, aber auch touristisch erleben. Per-
fekt also für eine genussvolle Auszeit!

WEINVIERTLER ERLEBNISBETRIEBE 
LADEN EIN
Ausgewählte Weinviertler Win-
zerInnen und regionale Produ-
zentInnen abseits des Weines 
gewähren im Rahmen von span-
nenden Betriebsführungen Ein-
blicke in ihre alltägliche Arbeit. 
Bei den Weinviertler Erlebnis-
betrieben wird der Prozess der 
Herstellung Weinviertler Köst-
lichkeiten unter die Lupe genom-
men. Die fixen Termine können 
unabhängig von der Personenan-
zahl gebucht werden, beispiels-
weise gibt es täglich um 16 Uhr 
beim Weingut Neustifter in Poysdorf und an mehreren Ter-
minen jährlich beim Biobeerengarten Hummel in Loosdorf 
die Möglichkeit dazu. Auch flexible, individuell vereinba-BI
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Weinviertler Weingüter und ProduzentInnen laden zu 
Betriebsführungen: Spannende Stunden erwarten dich!

wein.gut.schauen: Erlebe die tägliche Arbeit der 
Weinviertler WinzerInnen hautnah!

re Termine für Familien, Freundesrunden und Kleingruppen 
stehen zur Verfügung, etwa beim Weingut Schwarzböck in 
Hagenbrunn oder beim Biohof Schmidt in Neudorf. Urlauber-
Innen und AusflüglerInnen erleben bei Weinviertler Weingü-
tern und regionalen ProduzentInnen spannende Stunden. Ab-
hängig von den  jeweiligen ProduzentInnen geht es für dich 
entweder zu den Feldern oder Obstplantagen, in die Mar-

meladenmanufaktur, zu den Tie-
ren am Bauernhof, in den Weinkel-
ler oder in die Produktionshallen. 
Selbstverständlich dürfen die Pro-
dukte auch verkostet werden – ide-
al für alle Schleckermäulchen und 
GenießerInnen.

Angebote der WinzerInnen: 
www.weinviertel.at/
wein-gut-schauen
Angebote der ProduzentInnen: 
www.weinviertel.at/
erlebnis-produzent


